
Artikel 32a

Personal mit Aufgaben der Informations- und 
Kommunikationstechnik

Auf Personal mit Aufgaben der Informations- und Kommunikationstechnik ist Artikel 4 für die 
ganze Nacht und den ganzen Sonntag anwendbar, soweit Nacht- und Sonntagsarbeit notwendig 
sind für die folgenden Arbeiten an einer Netz- oder Informatikstruktur, deren Unterbrechung wäh-
rend der Betriebszeiten die Aufrechterhaltung des Betriebs gefährden würde:

a  Behebung von Störungen an der Netz- oder Informatikstruktur; oder 
b  Wartung der Netz- oder Informatikstruktur, die weder mit planerischen Mitteln noch mit organisa-
 torischen Massnahmen am Tag und während der Werktage erfolgen kann. 

Geltungsbereich
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
mit Aufgaben der Informations- und 
Kommunikationstechnik
Zu den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
mit Aufgaben der Informations- und Kommuni-
kationstechnik im Sinne dieser Bestimmung gehö-
ren einerseits Arbeitnehmer und Arbeitnehmerin-
nen, die in einem Betrieb der Informations- und 
Kommunikationstechnik oder in einer Informatik-
abteilung eines Betriebes beschäftigt werden und 
deren Aufgabe es ist, das einwandfreie Funktio-
nieren einer Netz- oder Informatikstruktur sicher-
zustellen. 
Werden im Rahmen von Wartungsarbeiten zu-
sätzlich andere Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer (auch von Drittfirmen) für den finalen Test 
der gewarteten Software benötigt, so sind diese 
ebenfalls vom persönlichen Geltungsbereich der 
Ausnahmeregelung erfasst.

Netz- oder Informatikstruktur
Die Netz- oder Informatikstruktur umfasst sämt-
liche Softwareapplikationen unter Einschluss der 
physischen Serverkomponenten sowie aller Netz-
werkkomponenten.

Störungsbehebung
Nacht- und Sonntagsarbeit gelten als notwendig, 
wenn die Betriebstätigkeit eines Unternehmens 
durch eine Störung an seiner Netz- oder Informa-
tikstruktur eingeschränkt oder zumindest gefähr-
det ist. In solchen Fällen soll es den dafür verant-
wortlichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
mit Aufgaben der Informations- und Kommunika-
tionstechnik ermöglicht werden, die Arbeitstätig-
keiten zur Behebung dieser Störung auch in der 
Nacht oder am Sonntag auszuführen. Die Behe-
bung einer Störung an einem Netz- oder Infor-
matiksystem umfasst dabei sämtliche dafür not-
wendigen Arbeitstätigkeiten, wie etwa auch die 
Analyse und Identifizierung des Störungspro-
blems.
Die von der Störung betroffene Netz- oder Infor-
matikstruktur muss für die Aufrechterhaltung der 
Betriebstätigkeit eines Unternehmens wesentlich 
sein. Dies ist namentlich bei Kundenplattformen, 
Datenbanken, Zahlungssystemen und Ähnlichem 
der Fall. 
Zudem muss die Erledigung der Arbeiten wäh-
rend des Tages oder eine Verschiebung auf den 
Montag nicht möglich oder zumutbar sein. Dies 
ist insbesondere dann der Fall, wenn das betrof-
fene Netz- oder Informatiksystem eine Betriebstä-
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tigkeit während der Nacht sicherstellt oder ohne 
sofortige Störungsbehebung die einwandfreie Ar-
beitsaufnahme durch die Mitarbeiter verunmög-
licht würde.

Wartungsarbeiten
Nacht- und Sonntagsarbeit gelten im Sinne der 
Ausnahmeregelung überdies als notwendig, 
wenn Wartungsarbeiten an der Netz- oder In-
formatikstruktur anstehen, die mit der Unter-
brechung einer Softwareapplikation oder der 
Netzinfrastruktur einhergehen und dadurch die 
Aufrechterhaltung des Betriebes gefährdet wird, 
wobei weder planerische Mittel noch zumutbare 
organisatorische Massnahmen die Durchführung 
der für die Wartung erforderlichen Arbeiten tags-
über und an Werktagen ermöglichen. Unter den 
Begriff der Wartungsarbeiten fällt das Aktivieren 
von vorbereiteten Netz- oder Informatikkompo-
nenten wie Server oder dergleichen, Installationen 
von Applikationen, Zertifikaten, Konfigurationen 
und dergleichen und Einspielen von Upgrades von 
Software. Nicht darunter fällt beispielsweise das 
Einziehen von Kabeln oder sonstige Tätigkeiten 
von Elektrikern oder Netzbauern.
Eine Gefährdung der Aufrechterhaltung des Be-
triebes liegt bereits vor, wenn die Dienste ei-
ner Softwareapplikation oder der Netzinfrastruk-
tur im Falle einer Störung auf dem Primärsystem 
nicht auf das vorgesehene Redundanz-System 
verschoben werden können, weil dieses während 
der Wartungsarbeit nicht zur Verfügung steht. Es 
wird in diesem Sinne nicht verlangt, dass auf eine 
bestehende Netz- oder Informatikstruktur über-
haupt nicht mehr zugegriffen werden kann.
Wartungsarbeiten an der Informatikstruktur er-
folgen in aller Regel an Wochenenden oder über 
Nacht – namentlich also zu Zeiten, an denen die 
Belastung der betroffenen Softwareapplikation 
gering ist. Im Unterschied zu Arbeitstätigkeiten im 
Zusammenhang mit der Behebung von Störun-
gen können Wartungsarbeiten für sog. Release-
Updates vorgängig geplant werden. Deshalb ist 
bei der Planung solcher Wartungsarbeiten stets zu 
prüfen, ob eine Durchführung der für die Wartung 

erforderlichen Arbeiten während des Abends und 
an Werktagen möglich ist. Ist dies aufgrund aus-
gedehnter Betriebszeiten oder aus anderen Grün-
den nicht möglich, ist eine Durchführung der für 
die Wartung erforderlichen Arbeiten in der Nacht 
und am Sonntag im Sinne der Ausnahmeregelung 
ohne Bewilligung zulässig. 
Nicht als Wartungsarbeiten gelten Arbeitstätigkei-
ten im Zusammenhang mit der Entwicklung einer 
Softwareapplikation. Entstehen kurz vor einem 
Release-Update zeitliche Engpässe bei der Vor-
bereitung der Softwareapplikation, so kann dies 
ein dringendes Bedürfnis im Sinne von Art. 27 
ArGV 1    darstellen. Wie bis anhin kann auf des-
sen Grundlage um Erteilung einer Nacht- und/
oder Sonntagsarbeitsbewilligung ersucht werden. 

Auch nicht als Wartungsarbeiten gilt der Aus-
tausch von Endgeräten der Benutzer wie Personal 
Computer, Laptops, Bildschirme, Tastaturen, Dru-
cker, Kassenterminals und dergleichen. Dies soll in 
der Regel während der ordentlichen Arbeitszeiten 
geschehen.

Anwendbare Sonderbestim-
mung
Artikel 4
Für das Personal mit Aufgaben der Informations- 
und Kommunikationstechnik kann Nacht- und 
Sonntagsarbeit in vollem Umfang ohne behördli-
che Bewilligung angeordnet werden. Die übrigen 
arbeitsgesetzlichen Bestimmungen zur Nacht- 
und Sonntagsarbeit sind aber einzuhalten (vgl. 
Kommentar Art. 4 ArGV 2); insbesondere die Be-
stimmung gemäss Art. 21 Abs. 3 ArGV 1   , wo-
nach der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin 
bei Sonntagsarbeit nicht mehr als an sechs aufei-
nanderfolgenden Tagen beschäftigt werden darf.
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